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75 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65  

- Zur Gau -, 4. Änderung 
 
 

Der Planungsausschuss der Stadt Mettmann hat in seiner Sitzung am 08. September 2010 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 65 - Zur Gau -, 4. Änderung - gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen. 
 
 
Das Plangebiet liegt im östlichen Stadtgebiet nördlich der Elberfelder Straße und umfasst die beider-
seits der Straße Zur Gau gelegenen Industrie- und Gewerbegebietsflächen. Es wird begrenzt im: 

 
 
Norden durch die nördliche Grenze der Aufforstungsfläche zwischen dem Industriegebiet und 

den nördlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen, 
 
Osten durch die östlichen Grenzen der Grundstücke Industriestraße 28 und 35 (altes Be-

triebsgrundstück) bis 41, 
 
Süden durch die Elberfelder Straße, 
 
Westen durch die NTN-Straße und die westlichen Grenzen der Grundstücke Gold-Zack- 

Straße 1 bis 5. 
 
Die Umgrenzung des Plangebietes ist aus der zeichnerischen Darstellung ersichtlich. 

 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 19 der Haupt-
satzung der Stadt Mettmann öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Mettmann, 14.09.2010 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Geschorec   
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
öffentliche Zustellung eines Schriftstücks 

 
 
 
 
Frau 
Assunta Dedomenicis 
 
früher wohnhaft 
 
Goldberger Straße 54 
40822 Mettmann 
 
 
Aktenzeichen 33732BG0043307 
 
 
wird hiermit eine rechts wahrende Mitteilung vom 05.08.2010 gemäß § 10 Abs.2 Landeszustellgesetz 
NRW in Verbindung mit § 37 10. Buch Sozialgesetzbuch öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück kann vom Obengenannten 2 Wochen lang nach Veröffentlichung im Amtsblatt bei 
der Arbeitsgemeinschaft Mettmann aktiv, Geschäftsstelle Mettmann, Goethestraße 23, 40822 Mett-
mann, eingesehen oder in Empfang genommen werden. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntgabe werden Fristen in Gang gesetzt. Nach dem Ablauf des oben 
genannten Zeitraums beginnt eine Rechtsbehelffrist zu laufen. 
 
 
Mettmann, den 09.09.2010 
 
Im Auftrag 
 
 
Zank 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Einladung zur 3. Sitzung des Rates der Stadt Mettmann 

 
 

Der Rat der Stadt Mettmann tagt am  28.09.2010 um 17.00 Uhr, 
in öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung im Rathaussaal (2. Etage). 
 
Zu Beginn der Ratssitzung wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt. 
Die Bevölkerung ist zu der öffentlichen Ratssitzung um 17.00 Uhr eingeladen. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

A) Öffentlicher Teil 
 
1. Formalien 

- Eröffnung der Sitzung 
- Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
- Feststellung der Anwesenheit 
- Feststellung der Beschlussfähigkeit 
- Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 
 

2. Einwohnerfragestunde 
 
 

3. Wichtige Mitteilungen 
 
 

4. Anfragen 
 
 

5. Fraktionsanträge 
 
  

6. Bürgeranregungen gem. § 24 GO NW 
a) Anregung der Stadtschulpflegschaft vom 19.08.2010 
     zur Überprüfung der Sanitärräume in den Mettmanner Schulen 
 
b) Anregung Mettmanner Bürgerinnen vom 09.09.2010 
     zur Nutzung des Areals Kirchendeller Weg und geplantes 
     Sportzentrum als Treffpunkt der Generationen 
 
 

7. Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
hier: Straßenverzeichnis 
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8. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung 
 

9. Neufassung der Sondernutzungssatzung 
 
 

10. Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 
 
 

11. Zusätzliche Serviceleistungen in der Abfallentsorgung 
 
 

12. Beteiligungsbericht 
 
 

13. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
a) hier: Erneuerung des Teppichbodens der Stadtbibliothek 
 
b) hier: Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen 
            freier Träger 
 
c) hier: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
 
d) hier: Bauliche Unterhaltung Kanalanlagen 
 
 

14. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 - Am Altenbruch – 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und Beschluss 
 als Satzung gem. § 10 BauGB 
 
 

15. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7 - Breslauer Straße - 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und  
Beschluss als Satzung gem. § 10 BauGB  
 
 

16. 37. Flächennutzungsplanänderung – Flurstraße (Süd) 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und  
Beschluss der Änderung 
 
 

17. Bebauungsplan Nr. 114 A - Flurstraße-Süd -, 1. Änderung 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und  
Beschluss als Satzung gem. § 10 BauGB  
 
 

18. Bebauungsplan Nr. 65 - Zur Gau -, 3. Änderung 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und  
Beschluss als Satzung gem. § 10 BauGB 
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19. 36. Flächennutzungsplanänderung - Bereich Emil-Beerli-Straße 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und  
Beschluss der Änderung 
 
 

20. Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über Ausnahmen zum LImschG für Zwecke der Außengastronomie 
 
 

21. ARGE me-aktiv 
Sachstandsbericht zur Umsetzung der neuen Gesetzeslage 
 
 

22. Kulturprojekt 
hier: Kooperation mit der Stadt Düsseldorf „Weg der Befreiung“ 
 
 

23. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen. 
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